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Ein Blick in die Glaskugel: Was passiert in Sachen
Lebensmittelpolitik? – Kernpunkte aus Sicht der
Lebensmittelwirtschaft

Allein die Dauer der Sondierungsgespr�che zur Bildung einer neuen Bundesregie-
rung hat bereits den Rekord der gesamten Koalitionsverhandlungen aus dem Jahr
2013 eingestellt. Die Phase vom Wahltag bis zur Vereidigung einer neuen Bundesre-
gierung wird so lange wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik dauern,
wobei die Frage des Erfolgs der Verhandlungen von Union und SPD nach wie vor of-
fen ist. Mit der Etablierung einer neuen Bundesregierung wird in jedem Falle nicht
vor M�rz 2018 gerechnet; so lange bleibt die bisherige Bundesregierung gesch�fts-
f�hrend im Amt.

F�r die Lebensmittelwirtschaft als einen der bedeutendsten Wirtschaftszweige in
Deutschland ist die Frage der k�nftigen Ausgestaltung der Lebensmittelpolitik von
entscheidender Bedeutung f�r die Wettbewerbsf�higkeit der Branche auf europ�-
ischer und internationaler Ebene. Dies gilt vor allem mit Blick auf die bislang sehr
unterschiedlichen inhaltlichen Vorstellungen der potentiellen Regierungsparteien im
Themenfeld Lebensmittel- und Ern�hrungspolitik. Es ist aus Sicht der Lebensmit-
telwirtschaft auch k�nftig ein politischer Rahmen zu gew�hrleisten, der die Herstel-
lungs- und Vermarktungsfreiheit nicht in unangemessener Weise beschr�nkt oder
ein �bermaß an B�rokratie schafft, sondern Raum f�r Wettbewerb, Innovationen
und Angebotsvielfalt im Markt l�sst. Ziel der Lebensmittelpolitik der neuen Bundes-
regierung muss es sein, die Produktion und Vermarktung von hochwertigen Lebens-
mitteln am Standort Deutschland zu st�rken. Dies setzt eine angemessene Ber�ck-
sichtigung der Wirtschaftsinteressen und den Erhalt von Handlungsspielr�umen, vor
allem f�r die vielen kleinen und mittelst�ndischen Unternehmen der Branche, vo-
raus. Insbesondere die nachstehenden Kernpunkte bilden daher die Messlatte, die
von Seiten der Lebensmittelwirtschaft an die Inhalte der Lebensmittelpolitik der
neuen Bundesregierung angelegt werden:

– Neue Regelungen im Lebensmittelrecht d�rfen ebenso wie Maßnahmen des Risi-
komanagements keinen Selbstzweck darstellen, vielmehr muss deren Notwendig-
keit wissenschaftlich im Wege einer Risikoanalyse untermauert werden. Dies gilt
vor allem f�r F�lle, in denen es um die Verringerung, Ausschaltung oder Vermei-
dung eines Gesundheitsrisikos geht. Die Risikobewertung hat dabei nach gelten-
dem Recht „auf den verf�gbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen zu beruhen
und ist in einer unabh�ngigen, objektiven und transparenten Art und Weise vorzu-
nehmen“. Hierzu sind vor allem die Europ�ische Beh�rde f�r Lebensmittelsicher-
heit (EFSA) und das Bundesinstitut f�r Risikobewertung (BfR) als international
anerkannte Institutionen berufen, deren Ansehen politisch gegen unberechtigte
Anw�rfe zu st�rken ist (z.B. in Sachen Glyphosat).
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– Die m�glichen Folgen jeder Rechts�nderung, sei es die Schaffung neuer oder die
�nderung bestehender Rechtsakte, m�ssen bereits im Vorfeld im Wege einer sorg-
f�ltigen Gesetzesfolgenabsch�tzung untersucht werden. Unverzichtbare Voraus-
setzung jedes gesetzgeberischen Handelns muss die begr�ndete Feststellung eines
tats�chlichen Bedarfs f�r eine neue gesetzliche Regelung sein. Um �berreglemen-
tierungen und ausufernde b�rokratische H�rden zu vermeiden, m�ssen s�mtliche
Regelungen außerdem zwingend an den Kriterien der Verh�ltnism�ßigkeit gemes-
sen werden. Rechtsetzung vornehmlich nach gesellschaftlichen Trends oder allein
orientiert an den Eckpunkten der Kosten- und Aufwandsminimierung f�r die Ver-
waltung und ohne Ber�cksichtigung der praktischen Machbarkeit sowie der Fol-
gen f�r die Wirtschaft stellt keine ausreichende Legitimationsgrundlage dar. Da-
her ist eine vorausgehende, umfassende Konsultation der Betroffenen – auch und
gerade der Wirtschaftsbeteiligten – zwingend geboten.

– Vor dem Hintergrund globaler Warenstr�me und eines wachsenden Binnenmark-
tes k�nnen Verbraucherschutz und insbesondere Lebensmittelsicherheit nur
durch harmonisierte Regelungen auf EU-Ebene gew�hrleistet werden; nationale
Alleing�nge oder �ber die EU-Vorgaben hinausgehende Umsetzungen des Unions-
rechts f�rdern dagegen eine Rechtszersplitterung zulasten der deutschen Lebens-
mittelwirtschaft. Das in nicht harmonisierten Bereichen geltende Prinzip der ge-
genseitigen Anerkennung, nach dem in anderen Mitgliedstaaten rechtm�ßig ver-
marktete Produkte auch in Deutschland vertrieben werden d�rfen, versch�rft die
Situation f�r deutsche Vermarkter, wenn sie selbst strengeren nationalen Regelun-
gen unterliegen. Die Frage der Notwendigkeit rechtlicher Regulierung im Bereich
des gesundheitlichen Verbraucherschutzes kann und darf nur einheitlich f�r alle
Verbraucher in den Mitgliedstaaten der EU beantwortet werden.

– Das Leitbild des m�ndigen Verbrauchers muss nach Auffassung der Lebensmittel-
wirtschaft weiterhin zum Maßstab einer jeden k�nftigen Gesetzgebung im Le-
bensmittelbereich erhoben werden, weil es zeitgem�ß ist, dem freiheitlichen Men-
schenbild entspricht und eine angemessene Balance zwischen dem berechtigten
Schutz vor T�uschung/Irref�hrung und Mitverantwortung, Selbstbestimmung so-
wie Souver�nit�t des Verbrauchers gew�hrleistet.

– Staatliche Lenkung ist in allen Kernbereichen des Lebensmittelmarktes zu un-
terlassen. Dies betrifft sowohl Herstellung und Produktangebot (wie staatliche
Rezeptureingriffe durch verpflichtende Vorgaben zur Reduktion bestimmter
N�hrstoffe) als auch Kennzeichnung und Werbung (staatliche N�hrwertprofile,
Lebensmittel-Ampel; Werbebeschr�nkungen). Dar�ber hinaus lehnt die Lebens-
mittelwirtschaft eine unmittelbare Konsumlenkung, z.B. durch die steuerliche Be-
lastung bestimmter Lebensmittelgruppen, strikt ab. Die Aufgabe von Gesetz-
gebung ist nicht die Erziehung und Bevormundung der Verbraucher. Ziel muss
vielmehr die F�rderung der Kompetenz durch Verbraucherbildung sowie die Si-
cherstellung einer adressatengerechten, aussagekr�ftigen und wahren Information
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der Verbraucher sein, die sie in die Lage versetzt, eigenverantwortlich und kritisch
zu entscheiden.

– Eine hoch qualifizierte, effizient arbeitende sowie gut ausgestattete amtliche Le-
bensmittel�berwachung und ein EU- bzw. bundesweit m�glichst einheitlicher
Vollzug des Lebensmittelrechts ist ebenso wie eine einheitliche Rechtsauslegung
in ganz Deutschland sowohl f�r die Verbraucher als auch die Lebensmittelwirt-
schaft von hoher Bedeutung. Zudem ist der betr�chtliche Kontrollaufwand der
Lebensmittelwirtschaft durch betriebliche Eigenkontrollen sowie Zweitkontrollen
durch privatwirtschaftliche Auditoren anzuerkennen. Die Finanzierung der amt-
lichen Regelkontrollen durch die Lebensmittelwirtschaft erg�nzend zu den ihr oh-
nehin obliegenden Kontrollkosten stellt eine nicht akzeptable Zusatzbelastung f�r
die Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft dar.

– Beh�rdliche Nennungen von Unternehmensnamen in der �ffentlichkeit im Zu-
sammenhang mit dem Vorwurf von Verst�ßen gegen das Lebensmittelrecht m�ssen
zwingend rechtsstaatlichen Grunds�tzen, insbesondere der Unschuldsvermutung
gen�gen, solange die entsprechenden Verfahren noch andauern. Angesichts der
mit Namensver�ffentlichungen im Internet verbundenen wirtschaftlichen Folgen
f�r die betroffenen Unternehmen und der Unm�glichkeit, solche Informationen
im Falle ihrer sp�ter festgestellten Fehlerhaftigkeit zur�ckzunehmen, steht die
staatliche Seite hier in einer besonderen Verantwortung im Hinblick auf die
Rechtsetzung und den Vollzug.

– Auch die (be-)wertende Ver�ffentlichung von �berwachungsergebnissen im Inter-
net („Kontrollbarometer/Hygieneampel“) beinhaltet eine fortdauernde pranger-
�hnliche Wirkung, insbesondere wenn M�ngel unverz�glich beseitigt worden sind.
Schon wegen des damit verbundenen intensiven Eingriffs in die Rechte der betrof-
fenen Unternehmen m�ssen an die Ausgestaltung eines Kontrollbarometers hohe
rechtsstaatliche Anforderungen gestellt werden. Dazu z�hlt neben objektiven, ein-
heitlichen und transparenten Kriterien f�r die Einstufung und Ver�ffentlichung
vor allem die Gew�hrleistung einer zeitnahen weiteren Routinekontrolle nach Be-
seitigung festgestellter M�ngel mit einer anschließenden Neubewertung. Die
Chance zu einer zeitnahen, �ffentlichen Rehabilitierung ist zwingende Folge der
durch die Ver�ffentlichung ausgel�sten wirtschaftlichen Folgen des beh�rdlichen
Eingriffs in den Wettbewerb.

Unabh�ngig von der Frage der tats�chlichen Ber�cksichtigung der vorstehenden
Kernpunkte durch die neue Bundesregierung wird das Thema „Ern�hrung und Le-
bensmittel“ auch k�nftig ein beliebter Gegenstand der politischen und medialen
Diskussionen bleiben.

Rechtsanwalt Dr. Marcus Girnau, Berlin
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